
P f I e g e s atzv e r e i n b a r u n g

gemäß S 85 SGB Xl

für Leistungen der vollstationären Pflege nach $ 43 SGB-{I.und eingestreute

Kurzzeitpflege nach $ 42 Absatz 1 Zitler 2 SGB Xl

zwischen

und

der
WH Care Holding Gmbh
Steinriede 14
3A827 Garbsen

für die Pflegeeinrichtung:

Haus lnvita
Kirchhuchtinger Landstraße 79-8 1

28259 Bremen
lK: 510403449

der AOK Bremen/Bremerhaven

dem BKK Landesverband Mitte
Eintrachtweg 19

30173 Hannover
iugfeicn für die Knappschaft - Regionaldirektion Nord, Hamburg

der Pflegekasse bei der IKK gesund plus

dem Verband der Ersatzkassen e. V. (vdek)

als Arbeitsgemeinschaft der Pflegekassen der Ersatzkassen,

;i;r;; vedeten durch den Leitär der vdek-Landesvertretung Bremen'

di".", vertreten d urch die vdek-Pflegesatzverhandleri n der

hkk - Pftegekasse Bremen

der Freien Hansestadt Bremen
ats uoerortlicher Träger der sozialhilfe, vertreten durch

die Senatorin für Soiiales, Jugend, lntegration und Sport
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sl
Grundsätzliches

Die Pflegekassen haben eine bedarfsgerechte und gleichmäßige, dem allgemein
anerkannten Stand medizinisch-pflegerischer Erkenntnisse entsprechende
Versorgung durch den Abschluss von Versorgungsverträgen und Vergütungs-
vereinbarungen mit den Trägern von Pflegeeinrichtungen sichezustellen
(s 6e sGB xr).

s2
Vergütun gsfähige Leistu ngen

(1) Nach dieser Vereinbarung werden ausschließlich Leistungen der
vollstationären Pflege nach $ 43 SGB Xl und $ 42 Absatz 1 Ziffer 2 SGB Xl
vergütet, die im Rahmenvertrag nach $ 75 Abs. 1 SGB Xl in der jeweils
geltenden Fassung und dem Versorgungsvertrag nach $ 72 SGB Xl geregelt
sind. Die Vergütung anderer pflegerischer oder betreuender Leistungen ist
ausgeschlossen. Für. die Betreuung und Aktivierung nach $ 43b SGB Xl
werden Vergütungszuschläge gemäß SS 84 Absatz 8, 85 Absatz 8 SGB Xl
gewährt, die ausschließlich für den Träger der Pflegeeinrichtung und die
Pflegekassen gelten.

(2) Die Leistungs- und Qualitätsmerkmale sind als Bestandteil dieser
Vereinbarung (S 8a Absatz 5 SGB Xl) in der Anlage 1 festgelegt. .

(3) Zuzahlungen zu den nach Absatz 1 vergütungsfähigen Leistungen darf die
Pflegeeiniichtung von den Pflegebedürftigen weder fordern noch annehmen
(84 Absatz 4 SGB Xl).

s3. Pflegevergütung

(1) Der Pflegesatz für die leistungsgerechte Vergütung der allgemeinen
Pflegeleistungen (Pflegevergütung) beträgt täglich pro Person in dem

Pflegegrad 1:

Pflegegrad 2:

Pflegegrad 3:

Pflegegrad 4:
Pflegegrad 5:

54,04 EUR

69,28 EUR

86,18 EUR

103,80 EUR
111,72EUR

Der einrichtungsindividuelle einheitliche Eigenanteil beträgt täglich

42,82 EUR
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(2) Zusätzlich zu den unterAbsatz 1 ausgewiesenen Pflegesätzen wird ein Betrag
für die Refinanzierung der Ausgleichsbeträge nach der Bremischen
Altenpflegeausgleichsverordnung (BremAltPflAusglVO) in der jeweils gültigen
Fassung auf der Grundlage von $ 84 i. V. m. $ 82a Abs. 3 SGB Xl vereinbart,
sofern die Pflegeeinrichtung am Ausgleichsverfahren teilnimmt. Seine aktuelle
Höhe wird kalenderjährlich durch das Statistische Landesamt Bremen als
beauftragte Behörde nach $ 4 Abs. 1 der BremAltPflAusglVO auf der
Grundlage von $ 3 Abs. 3 i. V. m. der Anlage 2 der Rahmenvereinbarung für
das Land Bremen über die Regelung der Altenpflegeausbildung nach dem
Gesetz über die Altenpflege (Altenpflegegesetz - AltPflG) ermittelt. Dieser
Betrag ist Bestandteil der allgemeinen Pflegeleistungen gemäß $ 82a Abs. 3
SGB Xl und wird unabhängig von der jeweils geltenden Vergütungsklasse
gleichmäßig allen Pflegebedürftigen in Rechnung gestellt. Die
Abwesenheitsregelung nach $ 5 findet keine Anwendung (es besteht bei
Abwesenheit ein Anspruch auf die ungeküzten Beträge).

(3) ln Umsetzung des Pflegeberufereformgesetzes (PflBRefG) in der jeweils
aktuellen Fassung wird zusätzlich zu den ausgewiesenen Pflegesätzen ein
Betrag vereinbart, sofern die Pflegeeinrichtung im Finanzierungsraum am
Ausgleichsverfahren teilnimmt. Die aktuelle Höhe der jeweiligen Aufschläge
werden kalenderjährlich . durch das Statistische Landesamt Bremen als
zuständige Stelle nach $ 26 Abs. 4 PflBrefG auf der Grundlage von $ 7 i. V.
m. Anlage 1 der Vereinbarung gemäß $ 33 Abs. 6 PflBG vom 17.12.2019 in
der jeweils gültigen Fassung ermittelt und bekanntgegeben. Dieser Betrag ist
Bestandteil der allgemeinen Pflegeleistungen gemäß S 82a Abs. 3 SGB Xl
und wird unabhängig von der jeweils geltenden Vergütungsklasse
gleichmäßig allen Pflegebedürftigen in Rechnung gestellt. Die
Abwesenheitsregelung nach $ 5 findet keine Anwendung (es besteht bei
Abwesenheit ein Anspruch auf die ungeküzten Beträge).

(4) Die Pflegesätze sind für alle von der Einrichtung betreuten Pflegebedürftigen
einheitlich gültig; eine Differenzierung nach Kostenträgern ist nicht zulässig ($

84 Abs. 3 SGB Xl).

s4
Entgelt für Unterkunft und Verpflegung

(1) Das Entgelt für die Unterkunft und Verpflegung beträgt einheitlich für alle
Vergütungs-iPflegeklassen ($ 87 SGB Xl)täglich pro Person

für Unterkunft:
für Verpflegung:

20,60 EUR.
13,74 EUR.

(2) $ 2 Abs. 3 gilt entsprechend; S 88 SGB Xl bleibt unberührt.

(3) $ 3 Abs. 4 gilt entsprechend

s5
Vergütung bei vorübergehender Abwesenheit

(1) Der Pflegeplatz ist bei vorübergehender Abwesenheit vom Pflegeheim für
einen Abwesenheitszeitraum von bis zu 42 Tagen im Kalenderjahr für den
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Pflegebedürftigen freizuhalten. Abweichend hiervon verlängert sich der
Abwesenheitszeitraum bei Krankenhausaufenthalten und bei Aufenthalten in
Rehabilitationseinrichtungen für die Dauer dieser Aufenthalte ($ 87 a Absatz
1 Satz 5 SGB Xl),

(2) Die Pflegeeinrichtung informiert die Pflegekasse durch Anderungsmeldungen
über Dauer und Grund der vorübergehenden Abwesenheit des
Pflegebedürftigen.

(3) Der Pflegeeinrichtung ist eine Vergütung von 75 % des mit den Kostenträgern
vereinbarten Pflegesatzes für die allgemeinen Pflegeleistungen des jeweiligen

Pflegegrades, der Entgelte für Unterkunft und Verpflegung zu zahlen. Bei

Abwesenheitszeiten über drei Kalendertage hinaus wird der Abschlag erst ab
dem 4. Kalendertag berechnet. Für die ersten drei Tage einer Abwesenheit
erfolgt kein Abschlag. nts Abwesenheit im Sinne dieser Regelung gilt nur die
ganztägige Abwesenheit.

Der so verminderte Pflegesatz bei Abwesenheit beträgt täglich pro Person in
der

Pflegegrad 1

Pflegegrad 2:

Pflegegrad 3:

Pflegegrad 4:

Pflegegrad 5:

40,53 EUR

51,96 EUR

64,64 EUR

77,85 EUR

83,79 EUR

(4) Das so verminderte Entgelt bei Abwesenheit für Unterkunft und Verpflegung

beträgt ei nheitlich fu r al le Verg ütu n gs-/Pflegeklassen :

für Unterkunfi : 15,45 EUR

für Verpflegung: 10,31 EUR

Weitergehende Anspfüche können seitens der Pflegeeinrichtung gegenüber

der PflÄgekasse und dem Pflegebedürftigen nicht geltend gemacht werden.

(S) Bei Umzug des Pflegebedürftigen in eine andere Pflegeeinrichtury darf nur

das aufnehmende Pflegeheim ein Gesamtheimentgelt für den Verlegungstag

berechnen (S 87a Absatz 1 Satz 3 SGB Xl).

s6
Zahlungstermin

Nach g 87a Absatz 3 Satz 3 SGB Xl werden die Leistungsbeträge zum 15. eines
jeden Monats fällig. Einer monatlichen Rechnungsstellung bedarf es nicht.

Lediglich Aufnahme- und Entlassungs- sowie Anderungsmeldungen sind

abzugeben
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s7
Vergütungszuschläge für zusätzliche Betreuung

und Aktivierung

(1) Voraussetzungen füi die Zahlung des Vergütungszuschlages für die
Betreuung und AKivierung nach SS 43b, 84 Abs. 8, 85 Abs. 8 SGB Xl sind

1. das Erfüllen der in S 85 Absatz I SGB Xl genannten Anforderungen,

2. die tatsächliche Erbringung der Betreuung und Aktivierung gemäß
Konzeption,

3. die Beschäftigung von zusätzlichen Betreuungskräften,

4. keine anderweitige Finanzierung der zusätzlichen Betreuungskräfte und,

5. die erforderliche Qualifikation der eingesetzten Kräfte.

(2) Die in Absatz 1 genannten Voraussetzungen können im Rahmen der
Qualitätsprüfungen nach S 114 SGB Xl geprüfi werden. Bei
Nichtvorhandensein der vereinbarten zusätzlichen Betreuungskräfte hat der
Träger der Pflegeeinrichtung die Differenz zwischen vereinbarten und
vorhandenen Vollzeitkräften für die Dauer des Verstoßes zurück zu zahlen.

S 115 Absatz 3 SGB Xl gilt entsprechend.

(3) Der Vergütungszuschlag beträgt

5,95 EUR pro Belegungstag beiTeilmonaten oder

211,42 EUR pro Monat beivollen Monaten.

(4) Die Abrechnung erfolgt als Monatspauschale; eine Abrechnung nach Tagen
ist ausgeschlossen. Eine Vergütung im ersten Monat der lnanspruchnahme
findet nicht statt, im Monat des Auszugs oder des Versterbens des Bewohners
wird der volle Betrag'gezahlt. Sofern der erste Monat der lnanspruchnahme
mit dem Monat des Auszugs oder des Versterbens des
Anspruchsberechtigten identisch ist, besteht ein Anspruch auf die Zahlung der
Monatspauschale, sofern tatsächlich Leistungen erbracht wurden. Die

Abwesenheitsregelung nach $ 5 findet keine Anwendung.

s8
PflegesaEzeitraum

DieseVereinbarung wird fürdie Zeitvom 01.11.2025 bis 30.11.2026 geschlossen

Nach Ablauf dieses Zeitraumes gelten die vereinbarten Entgelte bis zum
lnkrafttreten einer neuen Vereinbarung weiter (S 85 Abs. 6 SGB Xl).

Hinweis:

Dieser Vertrag unterliegt dem Bremer lnformationsfreiheitsgesetz (BremlFG). Bei

Vorliegen dei gesetziichen Voraussetzungen wird es näch Maßgabe der
Vorschriften des BremlFG im elektronischen lnformationsregister veröffentlicht.
Unabhängig von einer möglichen Veröffentlichung kann der Vertrag Gegenstand
von Auskunftsantr'ägen nach dem BremlFG sein.

a

a
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Anlage 1 - Leistungs- und Qualitätsmerkmale

Bremen, 29.A1.2026

WH Care Holding Gmbh AOK Bremen/Bremerhaven

Landesvertretu Bremen
zuglei gionaldirektion
Nord, 

lus

Verband der Ersatzkassen e.V. (vdek) als
Arbeitsgemeinschafi der Pflegekassen der
Ersatzkasse vdek-Ffl egesatzverhandlerin

Freie Hansestadt Bremen
als überörtlicher Träger der Sozialhilfe,
vertreten durch die Senatorin für Soziales,
Jugend, lntegration und Sport
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Anlage 1

zur Pftegesatzvereinbarung gemäß s 85 SGBXIvom 29.01.2026

für die vollstationäre Pflege in der

Einrichtung Haus lnvita, Kirchhuchtinger Landstraße 79-81 ,28259

Bremen

Leistungs- und Qualitätsmerkmale

nachS2Abs.2

Struktur des aktuellen und voraussichtlich zu betreuenden Personen-
kreises sowie des besonderen Bedarfes

1.1 Anzahl der versorgten Pflegebedürftigen im Durchschnitt

Pflegegrad 1

vorhergehender
Vergtitungszeitraum

Anzahl
in%

von Gesamt

Vereinbarungs-/
Vergutungszeitraum

Anzahl
in o/o

von Gesamt

Pflegegrad 2

Pflegegrad 3

Pflegegrad 4

1.2 Folgende besondere Personengruppen werden auch versorgt (Soweit diese

einän besonderen lnterventionsbedarf auslösen. Dabei ist anzugeben, wie

dieser festgestellt wurde.):

Apalliker

AIDS-Kranke

MS-Kranke

 MS als Ergänzungskrankheit bei Multimorbidität

Pflegegrad 5

Gesamt
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HIV unter Berücksichtigung der lnfektionsmaßnahmen

1.3 Anzahl der Pflegebedürftigen besonderer Personengruppen
(1-5)

Davon sind Pflegebedürftige besonderer Personengruppen, soweit diese
zusätzlichen lnterventionsbedarf auslösen, mit Angabe in welchem Bereich
dieser besteht (Grundpflege, medizinische Behandlungspflege, soziale
Betreuung)

Pfl egebedürftigkeitsstruktur der gesamten besonderen Personengruppe:

Pflegegrad 1

Pflegegrad 2

Pflegegrad 3

Pflegegrad 4

Pflegegrad 5

Gesamt

vorhergehender
Vergütungszeitraum

Anzahl
in o/o

von Gesamt

Vereinbarungs-/
Vergütungszeitraum

Anzahl
in o/o

von Gesamt

besondere
Personengruppen

Anzahl bisher Anzahl künftig

Apalliker

AIDS-Kranke

MS-Kranke
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2

1.4

2.1

2.2

Einrichtu ngskonzePtion

Die Pflegeeinrichtung verfügt über ein Pflegekonzept'

ng zu folgendenDas Pflegekonzept wird den Pflegekassen auf Anforderu

Punkten zur Verftlgung gestellt:
X Pflegeorganisation/-sYstem

X Pflegeverständnisl-leitbild

X Pflegetheorie/-modell

X Pflegeprozess inkl.
Pfl egedoku mentation/-Plan u n g

(DokumentationssYstem)

X soziale Betreuung

Versorgungskonzept

Die Pflegeeinrichtung verfügt über ein Versorgungskonzept

Das Versorgungskonzept wird den Pflegekassen auf Anforderung zu

folgenden Punkten zur Verfügung gestellt:

K Grundsätze/Ziele

X Leistungsangebot in der
Verpflegung

X Leistungsangebot in der
Hausreinigung

X Leistungsangebot in der
Wäscheversorgung

X Leistungsangebot in der
Hausgestaltung

Art und Umfang des 3usätzlichen lnterventionsbedarfes für die

CflegebedUrftigen äer beson'deren Personengruppen (Dabei ist anzugeben,

wie dieser festgestellt wurde.):

Art und lnhalt der Leistungen

Hier werden Angaben zum Leistungsspektrurn entsprechend den im
Rahmenvertrag gäm. $ 75 Abs. 1 SGB Xl vereinbarten Leistungen und den

Anforderungen- 
-d"t ülaßstäbe und Giundsätze für die Qualität und

eualitätssic-irerung sowie fur die Entwicklung eines einrichtungsinternen

3
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Qualitätsmanagements nach S 1 13 SGB Xl in der vollstationären Pflege in

der jeweils aktuellen Fassung gemacht'

Sie sind Bestandteil dieser Vereinbarung'

3.1

3.1.1

Allgemeine Pfl egeleistungen

Grundpfl ege (siehe Rahmenvertrag)

Siehe HauskonzePt und QM Handbuch

Behandlungspflege (siehe Rahmenvertrag)

Die Leistungen der Behandlungspflege we$gn grundsätzlich von

examinierten Pflegekräften, anatog' Oei Richtlinie nach S 92 Absr.1

Satz2Nr.6 und ÄOr. Z SGB V eibracht. Voraussetzung hierfür ist die

Anordnung durch den Azt, der sich persönlich vom Gesundheitszustand des

Tagespfl egegastes übezeugt hat.

Siehe RahmenkonzePt

3.1.2

3.1.3 Soziale Betreuung (siehe Rahmenvertrag)

MAKS KonzePt

3.2

3.3

3.3.1

Kooperation

Die Verantwortung für die erbrachten Leistungen und deren Qualität trägt die

beauftragende Pflegeeinrichtung

Die Pflegeeinrichtung kooperiert mit:

Arzte der Regi on, Gemeinwesen, Kirchengeme inden, Externe Versorger,

Betreuungsste llen, Soziale Beratungsstellen, Sanitätshä user, Apotheken,

ambulante Pfleqedienste . ambulante pa lliative Pfleqe

Leistungen bei Unterkunft und Verpflegung (Eigen- oder Fremdleistung)

Unterkunftsleistungen

Fremdleistung

Wäscheversorgung

Eigenleistung

Reinigung und lnstandhaltung

3.3.2 Verpflegungsleistungen

Eigenleistung
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X Wochenspeiseplan

X Getränkeversorgung

X spezielleKostformen,
wenn ja welche? Vegetarische Schonkost

Organisation des Mahlzeitenangebotes:

Frühstück, Zwischenmahlzeit, Mittagessen, Zwischenmahlzeit und Abendbrot,

Nachts steht für die Bewohner immer was auf den Wohnbereichen im

Aufenthaltsbereich (Uhzeit oem, Pfleqeko nzeot)

3,4

4.1

4

Zusatzleistungen nach $ 88 SGB Xl

X ja X nein Wenn ja, bitte Nachweis einreichen

Sächliche Ausstattung

Die sächliche Ausstattung ist Bestandteil der Vereinbarung.

Bauliche Ausstattung
(Darstellung der Lage bzw. der baulichen Besonderheiten)

Anliegend an eigenem Park unweit weg vom Roland Center

4.2 Räumliche Ausstattung
(A u sstattu n g d er Zm m e r)
bauliche Zimmerstruktur:

Aufteilung in Wohnbereiche jalnein: Ja

gebäudetech nische Ausstattu ng
(2. B. Fahrstuhl, behinderten
gerechter Eingang):

78 Einzelzimmer und 5
Doppelzimmer

Fahrstuh l, Niederflurbetten,
r Einoanqbehinde

Anzahl

4

8

78 Einbettzimmer

Pflegebäder

Gemeinschaftsräume

ZweibetEimmer

mit Nasszelle
ohne Nasszelle

mit Nasszelle
ohne Nasszelle
mit Nasszelle

78

5 5
0
0

0

0 Mehrbettzimmer

ohne Nasszelle
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weitere Räume, z. B. TheraPieräume Kaminzimmer, Restaurant, LobbY, 2

Penthouse Dachterrassen mit

Sonnenschutz und Sitzmöglichkeiten

auch für Mitarbeiter, Cafeteria mit

kleiner Außenanlage mit Blick in den

Park

Ausstattu ng mit Pflegehilfsmittel n u nd H ilfsmittel n

(angelehnt am Abgrenzungskatalog zur Hilfsmittelversorgung in

stationären Pflegeein richtu n gen

Die Pflegeeinrichtung hält die erforderlichen Hilfsmittel in angemessener

Anzahl, 
-Form 

und büte vor. Sie bevorratet in ausreichendem Maße

Hilfsmittel, die von den Bewohnerlnnen genutzt werden können.

Dazu gehören insbesondere:

FFP? Masken, lnkontinenzmaterial, Einmalhandschuhe'
Desinfektionsmittel, Lifter, Duschstühle, Rollstühle, Sitzhocker,
Absauggeräte und Sauerstoffgerät

6 Qualitätsmanagement

Maßstab für die Qualität der Leistungen sind die gesetzlichen Vorgaben aus

dem SGB Xl - insbesondere SS 112 ff SGB Xl, dem Bremischen Wohn- und

Betreuungsgesetz und den dazu ergangenen Vorschrifien, sowie der

Rahmenvertrag nach S 75 SGB Xl.

Die Einrichtung beteiligt sich an folgenden Maßnahmen zur externen und

internen Qualitätssicherung:

6.1 lnterneMaßnahmenzurQualitätssicherung:

- Fort- und Weiterbildung
Externe als auch interne Fortbildungen: BPA Fortbildung, Relias Learning,

AOK Mediathek i.V. Präventionskonzept; Qualitätszirkel und eigene
Präsentationen, Fehlerbesprechungen und Konekturen mit Maßnahmen
und Evaluationen

- Konzept zur Einarbeitung neuer MA

QM Handbuch, Erstuntenrueisungen und Folgeunterweisungen

- Qualitätszirkel/lnterneKommunikation

Es finden regelmäßige Besprechungen, Blitzrunden und Qualitätsrunden
mit Mitarbeitern statt.

Beschwerdemanagement
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Vorschlagswesen,

- Maßnahmen zur Bewertung der Ergebnisqualität z. B. Pflegevisiten

Risikomatrix, Befiagungen von Bewohnern und Mitarbeitern, Pflegevisiten
als auch Teilvisiten

- Weitere Maßnahmen

Audits von externen QM Prrlfern von der WH Care Zentrale - Bearbeitung
und Nachkontrolle zur Nach haltiqkeit von Fehlerbe hebunoen

6.2 Externe Maßnahmen zur Qualitätssicherung

- Einrichtungsübergreifende Beteiligung an Arbeitstreffen bzw

Qualitätskonferenzen
EL und PDL Tagungen, Clustertreffen mit Konzeptionsaustausch;

Austausch von Clustern, Gespräche mit Heimaufsicht als Beratungsorgan

- Teilnahme an externen fachlichen Veranstaltungen

BPA, APM oder anderweitige Online Schulungen

- Weitere Maßnahmen

Besprechung von hausinternen Bachelor Arbeiten oder Hausarbeiten,

Besuch von anderen WH Care Häusern mit dem Ziel neue Erfahrungen und

Erkenntnisse zu sammeln

b.J Ergänzende Darstellung des einrichtungsinternen Qualitätsmanagements
und seiner Umsetzung z. B Qualitätsbeauftragter, Qualitätssystem:
QM Beauftragte im Haus, ASA Sitzungen i.V. mit Sicherheitsbeauftragten

und Betriebsarzt (Erkenntnisse aus Befragungen der Azte), Besprechung

des QM Handbuches sowie Verfahrensanweisungen mit Bsp' am

Bewohner, offener Umgang mit Problemen und auch Fehlern, neutrale

Sprache, Grundhaltungsschulungen von Mitarbeitern

7 Personelle Ausstattung

Pflegerischer Bereich

Die Personalrichhrverte betragen für den pflegerischen Bereich:

7.1
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b) Neben dem sich aus den Pflegeschlüsseln ergebenden Personalwird
eine zusätzliche Pflegedienstleitung in Höhe von vorgehalten.

c) Zum Erhalt und zur Weiterentwicklung des Qualitätsmanagements wird
ein dafür notwendiger Bedarf im Umfang des Wertes eines
Stellenschlüssels von 1: vorgehalten.

Die prospektiv geplante personelle Besetzung entsprechend der in Punkt 1

dargestellten voraussichtliche Entwicklung des zu betreuenden Personen-
kreises und der unter a) bis d) vereinbarten personellen Ausstattung lautet:

Stellen

leitende Pfl egefachkräfte

Pflegefachkräfte

Pflegehilfskräfte ohne

Ausbildung

Pflegehilfskräfte mit

landesrechtlich geregelter

Helfer- oder

Assistenzausbildung in der

a) Personal-
schlüssel

PG1 PG2 PG3 PG4 PG5

$ 113c Abs. 1 Nr.
1 SGB XI

Pflegehilfskräfte
ohne Ausbildunq

$ 113c Abs. '1 Nr.
2 SGB XI

Pflegehilfskräfte
mit landesrechtlich
geregelter Helfer-

oder
Assistenzausbildu

ng in der Pflege
mit einer

Ausbildungsdauer
von mindestens

einem Jahr

$ 1.13cAbs. 1 Nr
3 SGB XI

Pfleqefachkräfte
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Pflege mit einer

Ausbildungsdauer von

mindestens einem Jahr

Sonstige Berufsg ruppen

Gesamt

7.2 Betreuungskräfte nach $ 85 Abs. I SGB Xl

Der Personalschlüssel beträgt pflegegradunabhängig

Personalschlüssel 1:20

7.3 PersonalfürHauswirtschaftlicheVersorgung

Die prospektiv geplante personelle Besetzung entsprechend der in Punkt 1

dargestellten voraussichtliche Entwicklung des zu betreuenden Personenkreises und
der unter a) vereinbarten personellen Ausstattung lautet:

Stellen
insgesamt

Küche

Reinigung

Gesamt

7.4 Venrualtung

Die prospektiv geplante personelle Besetzung entsprechend der in Punkt 1

dargestellten voraussichtliche Entwicklung des zu betreuenden Personen-
kreises und der vereinbarten personellen Ausstattung lautet:

Heimleitung
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Sonstige

Gesamt

7.5 HaustechnischerBereich

Die prospektiv geplante personelle Besetzung entsprechend der in Punkt 't

dargestellten voraussichtliche Entwicklung des zu betreuenden Personen-
kreises und der vereinbarten personellen Ausstattung lautet:

Haustechnischer Bereich

Nachrichtlich:

7.6 Auszubildende nach dem PfIBG

7.7 Bundesfreiwilligendienst/FSJ

7.8 FremdvergebeneDienste

Protokollnotiz:

Personelle Ausstattung

Die vereinbarten Leistungen müssen durch das vereinbarte Personal erbracht
werden. Stichtagsbezogene kuzzeitige und vorübergehende Abweichungen von
der Personalmenge und -struKur führen nicht ztJr Anwendung des
S 115 Abs. 3 SGB Xl.

Art des Dienstes Bereich Beauftraqte Firma (nachrichtlich)


